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Protokoll über die Sitzung der 

S t a d t v e r o r d n e t e n v e r s a m m l u n g  

am 05. April 2022 
 

im / in Melsungen 

Beginn: 19.00 Uhr       

Ende:    20.07 Uhr 

Unterbrechung:    
 

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 12 bis 21 Verhandlungsniederschriften und Be-

schlüsse mit den laufenden Nummern 1 bis 13 (in Worten: dreizehn). 

Mitgliederzahl: 37 

 

STADTVERORDNETE: 

Anwesend: 

1 StVO-Vorsteher Riedemann, Timo 17 StVO Kühn, Lars   

  2 StVO Wagner, Volker 18 StVO Mathes, Ingeborg     
  3 StVO Hoppe, Sven 19 StVO Kothe, Phil   

  4 StVO Hohmann, Peter 20 StVO Dalinger, Mike   
  5 StVO Kuge, Martin 21 StVO Hügues, Reinhold   

  6 StVO Wagner, Michael 22 StVO Dr. Fraune, Elisabeth   

  7 StVO Hartung, Holger 23 StVO Diez, Ursula   

  8 StVO Heinemann, Stefan 24 StVO Witzel, Stefan   

  9 StVO Lindner, Peter 25 StVO Vockeroth, Berthold   

10 StVO Dr. Mahler-Heckmann, Renate   26 StVO Muda, Martin   

11 StVO Hertwig, Timo     

12 StVO Weigand, Nils     

13 StVO Prof. Dr. h. c. Braun, Ludwig Georg     

14 StVO Schöpp, Tim-Niklas     

15 StVO Dr. Rauch, Petra     

16 StVO Klabunde, Martin     

      

Nicht anwesend: 

1  StVO Rauschenberg, Jan 6 StVO Sippel, Stefan 

2  StVO Börner, Ralf  7 StVO Lanzenberger, Bernhard 

3  StVO Schmoll, Günther          8 StVO Kothe, Sabine 

4  StVO Viereck, Marion          9 StVO Bockskopf, Hellen 

5  StVO Orlik, Simone               10 StVO Tollhopf, Ina-Beate  

    11 StVO Dr. Alter, Berthold 

 

MAGISTRAT UND VERWALTUNG: 

Anwesend: 

 1 Bürgermeister Boucsein, Markus 6 Schriftführer Garde, Thomas   

 2 Erste Stadträtin Hund, Ulrike  7 Stellv. Schriftführer Will, Matthias   

 3 Stadtrat Schüßler, Olaf     

 4 Stadtrat Katzung, Alexander      

 5 Stadträtin Rößler, Christiane     

      

Nicht anwesend: 

1 Stadträtin Braun-Lüdicke, Barbara                                 2      Stadtrat Gille, Martin  
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Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind durch Einladung vom 

22.03.2022 auf Dienstag, den 05.04.2022, 19.00 Uhr, unter Mitteilung der Ta-

gesordnung einberufen worden.  
 

Die Stadtverordnetenversammlung ist nach der Anzahl der erschienenen Mitglie-

der beschlussfähig. 
 

Die Verhandlungen finden in öffentlicher Sitzung statt. 

 

 

Der Stadtverordnetenvorsteher informiert darüber, dass die CDU-Fraktion vorge-

schlagen habe, auf die Sitzungsgelder zugunsten der Geflüchteten aus der Ukra-

ine zu verzichten. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Sit-

zungsgeld jeder*jedem Stadtverordneten persönlich zustehe und deshalb nicht 

per Beschluss über eine anderweitige Verwendung verfügt werden könne. Er 

schlage deshalb vor, dass die Sitzungsgelder für diese Sitzung der Stadtverord-

netenversammlung auf ein Spendenkonto der Ukrainehilfe überwiesen werden, 

sofern die Berechtigten im Laufe des nächsten Tages gegenüber der Verwaltung 

nicht widersprechen würden.  

Diese Vorgehensweise findet ohne formale Abstimmung das Einvernehmen des 

Plenums.  

 

 

 

Stadtverordnetenvorsteher Timo Riedemann führt aus, dass ein Resolutionsent-

wurf zum Krieg in der Ukraine sowie eine Magistratsvorlage zur Bauleitplanung 

„Sandstraße“ als Dringlichkeitsanträge vorlägen, über die jedoch nur verhandelt 

und beschlossen werden könne, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der 

Stadtverordneten dem zustimmen würden. Er weist ausdrücklich darauf hin, 

dass in dieser Sitzung lediglich 26 stimmberechtigte Stadtverordnete anwesend 

wären, von denen mindestens 25 den Erweiterungen der Tagesordnung zustim-

men müssten.   

 

 

a) Über die Erweiterung der Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt 12 

„Resolution zum Krieg in der Ukraine“ wird wie folgt abgestimmt:  

 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 
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b) Über die Erweiterung der Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt 13 

„Bauleitplanung der Stadt Melsungen; Bebauungsplan Nr. 80 Sandstraße – 

2. Änderung, Kernstadt“ wird, nachdem es zunächst 2 Enthaltungen gibt, 

erst in einer zweiten Abstimmung die erforderliche Mehrheit wie folgt erreicht: 

 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 

 

Der Stadtverordnetenvorsteher stellt fest, dass somit die Tagesordnung um diese 

beiden Punkte erweitert sei.  

 

 

 

Des Weiteren führt er aus, dass der Tagesordnungspunkt 8 „Antrag der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen vom 20.02.2022 betr. „Erlass einer Freiflächengestal-

tungssatzung – FSG“ auf Wunsch der Antragstellerin bis zur nächsten Sitzung 

zurückgestellt werde.  

 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

1. Bericht des Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
 

2. Aktuelle Fragestunde 
 

3.  Regio-Tram Haltepunkt Melsungen-Schwarzenberg; 

 Bericht über Kostenerhöhung im Gesamtprojekt 
 

4. Ankauf der Parkplatzflächen Schlachthofstraße 6 und 8 von der  

 Kreissparkasse Schwalm-Eder 
 

5.  Außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 100 HGO; 

 Beschleunigung der Erschließungsmaßnahme Neubaugebiet Röhrenfurth 

 Auftragsvergaben 
 

6. Freigabe von weiteren überplanmäßigen Haushaltsmitteln nach § 100 HGO; 

 Digitale Alarmierung im Zivil- und Katastrophenschutz 
 

7. Neuwahl einer stellvertretenden Schiedsperson 
 

8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.02.2022 betr.  

 „Erlass einer Freiflächengestaltungssatzung – FSG“ 
 

9. Antrag der CDU-Fraktion vom 15.03.2022 betr.  

 „Errichtung eines Naturtretbeckens in der Fulda am Sand“ 
 

10. Antrag der CDU-Fraktion vom 15.03.2022 betr.  

 „Veröffentlichung von Bekanntmachungen der Stadt Melsungen“ 
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11. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und FDP vom 11.03.2022 

 betr. „Kinderbetreuung in Melsungen“ 
 

12. Resolution zum Krieg in der Ukraine 
 

13. Bauleitplanung der Stadt Melsungen; 

 Bebauungsplan Nr. 80 „Sandstraße“ – 2. Änderung, Kernstadt 

1. Beratung und Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen im  

    Rahmen der öffentlichen Auslegung, der Beteiligung der Behörden und  

    sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 

2. Satzungsbeschluss 

 

 
 

Zu TOP 1 

Bericht des Beauftragten für die Belange von Menschen mit  

Behinderungen 

 

Der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Herr Robert 

Weck, führt aus, dass die meisten von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen zur 

Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen aufgrund der Wit-

terungsbedingungen in den vergangenen Monaten noch nicht umgesetzt werden 

konnten. Er wolle seinen Bericht deshalb kurzfassen und hoffe, dass er in einem 

weiteren Bericht im zweiten Halbjahr dieses Jahres dann umfangreich über die 

Erledigung der von ihm angemahnten Maßnahmen berichten könne.  

 

 

Zu TOP 2 

Aktuelle Fragestunde 

 

Die Fragen und Antworten sind diesem Protokoll als Anlage beigefügt.  

 

 

 

 

Vor Eintritt in die weitere Tagesordnung erhalten der Vorsitzende des Ausschus-

ses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, Herr Prof. Dr. Ludwig Georg 

Braun, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Energie 

und digitale Infrastruktur, Herr Martin Klabunde, der stellvertretende Vorsitzende 

des Ausschusses für Soziales, Jugend, Senioren, Kultur, Migration und Sport, 

Herr Peter Hohmann, sowie der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, 

Wirtschaft und Grundsatzfragen, Herr Volker Wagner, Gelegenheit, über die Be-

ratungsergebnisse der Ausschüsse zu berichten.   
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Zu TOP 3 

Regio-Tram Haltepunkt Melsungen-Schwarzenberg; 

Bericht über Kostenerhöhung im Gesamtprojekt 

 

Nach Diskussionsbeiträgen von Prof. Dr. Ludwig Georg Braun, der sich im Zu-

sammenhang mit dem geplanten Neubau des Bahnhofes Malsfeld perspektivisch 

für eine Erweiterung der Regio-Tram ausspricht, und dem SPD-Fraktions- 

vorsitzenden Volker Wagner stimmt die Stadtverordnetenversammlung einver-

nehmlich der Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel wie folgt zu:  

 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht über die Baukostenent-

wicklung zur Kenntnis und stimmt der Veranschlagung einer Verpflichtungser-

mächtigung zur Legitimierung der Gesamtaufträge in Höhe von 155.000,- € für 

Folgejahre zu. 
 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 

 

 

Zu TOP 4 

Ankauf der Parkplatzflächen Schlachthofstraße 6 und 8 von der  

Kreissparkasse Schwalm-Eder 

 

Ohne Aussprache stimmt das Parlament dem Ankauf von Parkplatzflächen mit 

folgendem Beschluss zu:  

 

Die Grundstücke Gemarkung Melsungen, Flur 15, Flurstücke 102/12 und 102/16 

werden von der Kreissparkasse Schwalm-Eder für die Errichtung einer Entsor-

gungsstation des Wohnmobilstellplatzes am Uferpark sowie für die geplanten Än-

derungen der Verkehrsführungen im Bereich „Uferpark Am Sand“, angekauft. Der 

Kaufpreis beträgt € 180,00/qm, somit insgesamt € 194.580,00. Übernommen 

werden auch, sämtliche durch den Kaufvertrag anfallende Nebenkosten, wie 

Notarkosten und Grunderwerbsteuer (ca. € 14.000,00).  
 

Für die dort derzeit genutzten Mitarbeiterparkplätze, werden der Kreissparkasse 

für den Zeitraum zwischen Baubeginn der Entsorgungsstation und Fertigstellung 

des neuen Hauptstellengebäudes, 34 Parkplätze auf dem städtischen Parkplatz 

am Kesselberg kostenfrei zur Verfügung gestellt.  
 

Im Rahmen des Ausbaus der Sand- und Schlossstraße werden von städtischer 

Seite auch die Gehwegsflächen der Kreissparkasse überplant, die Ausbaukosten 

sowie die anschließende Unterhaltung und Pflege der Anlagen übernommen. 
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Für die Finanzierung werden außerplanmäßig Haushaltsmittel i. H. v. € 

210.000,00 gem. § 100 HGO zur Verfügung gestellt.  
 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 

 

 

Zu TOP 5 

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 100 HGO; 

Beschleunigung der Erschließungsmaßnahme Neubaugebiet Röhrenfurth 

Auftragsvergaben 

 

Wiederum ohne Aussprache stellt die Stadtverordnetenversammlung außerplan-

mäßige Haushaltsmittel wie folgt bereit:  

 

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt einer außerplanmäßigen Mittelfreigabe 

nach § 100 HGO zur Beschleunigung der Erschließung des geplanten Neubauge-

bietes Röhrenfurth mit dem Bebauungsplan Nr. 112 zu.  
 

Den Auftrag für  

- das Baugrundgutachten wird an das Baugrundinstitut, Kassel, zur Erstel-

lung eines Baugrundgutachtens in Höhe von 7.398,33 € vergeben. 

- die Vermessung und Anzeige der Flurstücke nebst Katasterarbeiten wird an 

des Vermessungsbüro Buck, Kassel, in Höhe von insgesamt 11.748,87 € 

vergeben.  

- die Übernahme der Daten in das Liegenschaftskataster wird an das Amt für 

Bodenmanagement, Homberg (Efze), in Höhe von 1.364,01 € vergeben. 
 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 

 

 

Zu TOP 6 

Freigabe von weiteren überplanmäßigen Haushaltsmitteln nach § 100 

HGO; Digitale Alarmierung im Zivil- und Katastrophenschutz 

 

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem in der Sitzung des Ausschusses 

für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen geringfügig modifizierten Be-

schlussentwurf wie folgt zu:  

 

Der Umstellung der nachfolgenden Sirenenanlagen für Zivil- und Katastrophen-

schutz in Melsungen sowie den Stadtteilen nach den neuen Vorgaben für die 

digitale Alarmierung wird zugestimmt. 
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1. Standort Adelshausen, an der B487, neue Mastanlage 

2. Standort Günsterode, Kehrenbacherweg 5, Mastanlage  

3. Standort Kehrenbach, Kehrenbachstr. 31, neue Mastanlage 

4. Standort Kirchhof, Im Kirchhöfer Grund 50, Mastanlage  

5. Standort Obermelsungen, Elfershäuserstr. 18, Mastanlage  

6. Standort Schwarzenberg, Kroneneiche 2, DGH  

7. Standort Melsungen, Carl-Braun-Str. 1, Fa. B.Braun, Industriegebäude  

8. Standort Melsungen, Nürnberger Str. 53, Fa. B. Braun, Industriegebäude  

9. Standort Melsungen, Am Markt 1, Rathaus  

10. Standort Melsungen, Schloth 21, Grundschule  

11. Standort Melsungen, Evesham-Allee 4, Schule  

12. Standort Melsungen, Franz-Gleim-Str. 64, Grundschule  

13. Standort Röhrenfurth, Unterdorf 17, Mastanlage  

14. Standort Röhrenfurth, Bergstr. 26, Feuerwehrgerätehaus 

15.  Standort Melsungen, Wohngebiet Huberg 

 

Die dafür erforderlichen überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 19.355,35 

Euro werden gemäß § 100 HGO aus dem Ergebnishaushalt 2022 bereitgestellt. 
 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 

 

 

Zu TOP 7 

Neuwahl einer stellvertretenden Schiedsperson 

 

Zunächst erhalten die beiden Bewerber, Herr Dirk Bernhard, Zum Pfieffrain 24a, 

Melsungen, sowie Herr Falk Hochwald, Drosselweg 15, Melsungen, Gelegenheit, 

sich vorzustellen.  

 

Vor Durchführung der Wahl weist der Stadtverordnetenvorsteher darauf hin, dass 

es zur erfolgreichen Wahl einer stellvertretenden Schiedsperson der Mehrheit der 

gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, somit also 

mindestens 19 Ja-Stimmen bedürfe.  

 

Daraufhin wird in geheimer Abstimmung wie folgt gewählt:  

 

Bewerber Dirk Bernhardt:    13 Stimmen 

Bewerber Falk Hochwald:   12 Stimmen 

Nein:         0 Stimmen 

Enthaltungen:        1 Stimme 
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Der Stadtverordnetenvorsteher stellt fest, dass keiner der beiden Bewerber die 

für die Wahl erforderliche Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten 

erzielt habe und somit in einer der kommenden Sitzungen eine erneute Wahl 

durchgeführt werden müsse.  

 

Er dankt abschließend den beiden Bewerbern für ihre Bereitschaft zur Über-

nahme dieses Ehrenamtes und bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie 

sich erneut für eine Kandidatur bereiterklären würden.  

 

 

Zu TOP 8 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.02.2022 betr.  

„Erlass einer Freiflächengestaltungssatzung – FSG“ 

 

Ohne Beratung und Beschlussfassung, weil der Tagesordnungspunkt auf 

Wunsch der Antragstellerin zurückgestellt wurde.  

 

 

Zu TOP 9 

Antrag der CDU-Fraktion vom 15.03.2022 betr.  

„Errichtung eines Naturtretbeckens in der Fulda am Sand“ 

 

Wie von dem Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr, Herrn Prof. Dr. Ludwig Georg Braun, vorgeschlagen, erklärt sich die 

CDU-Fraktion damit einverstanden, dass ihr Antrag in der heutigen Sitzung zu-

rückgestellt und in der Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Mobilität und Verkehr am 20.04.2022 zunächst erneut vorberaten wird.  

 

 

Zu TOP 10 

Antrag der CDU-Fraktion vom 15.03.2022 betr.  

„Veröffentlichung von Bekanntmachungen der Stadt Melsungen“ 

 

Dem im Ausschuss für Umwelt, Energie und digitale Infrastruktur modifizierten 

Beschlussvorschlag wird einstimmig Zustimmung erteilt:  

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Bekanntmachungen der Stadt Melsungen 

nicht nur in Printmedien zu kommunizieren, sondern gerade auch in sozialen 

Medien und der Dorf-App. Hierzu zählen neben politischen und terminlichen 

Bekanntmachungen z. B. auch Müllabholtermine. 

 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 
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Zu TOP 11 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und FDP vom 11.03.2022 

betr. „Kinderbetreuung in Melsungen“ 

 

Im Rahmen der Begründung des Antrages weist Prof. Dr. Ludwig Georg Braun 

darauf hin, dass eine vorausschauende Planung für die Ausgestaltung der Kin-

dertagesstätten erforderlich sei, damit Melsungen seine Vorrangstellung als kin-

der- und familienfreundlicher Standort auch in Zukunft behalte.  

 

Fraktionsvorsitzender Volker Wagner weist darauf hin, dass bereits eine Projekt-

gruppe zum Neubau des Kindergartens Lutherhaus installiert worden sei, deren 

Beratungsergebnisse im Interesse einer umfassenden Transparenz unverzüglich 

den Parlamentariern bekanntgegeben werden müssten. Er weist außerdem da-

rauf hin, dass gerade im Zusammenhang mit dem Neubau einer Kindertages-

stätte die bisherigen Finanzierungsregelungen zwischen der Stadt und den kirch-

lichen Trägern einer kritischen Bewertung unterzogen werden müssten.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt schließlich dem Beschlussentwurf wie 

folgt zu:  

 

Der Magistrat wird beauftragt ein Bedarfsszenario für die Zukunft zu erstellen und 

dabei verschiedene Varianten zu berücksichtigen, wie z. B.  

a.  Wegfall der vorhandenen 84 Plätze  

b.  ihre Erhaltung  

c.  Aufstockung der Einrichtung einer Kindergartengruppe und 20 Plätze für  

     frühkindliche Betreuung (0 bis 3 Jahre) auf 124 Plätze  
 

Auch wenn das Bevölkerungswachstum der Stadt in Zukunft geringer ausfällt, 

besteht insbesondere im Bereich der frühkindlichen Betreuung ein zusätzlicher 

Platzbedarf.  
 

Da zurzeit keine Landesförderungen möglich sind, sind in die Untersuchung auch 

Kooperationsfinanzierungsmodelle mit Stiftungen bzw. Spenden einzubeziehen. 

Der Sozialausschuss sollte frühzeitig in die Überlegungen des Magistrats einbe-

zogen werden.   

 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 
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Zu TOP 12 

Resolution zum Krieg in der Ukraine 

 

Nach Verlesen des Textes durch Stadtverordnetenvorsteher Timo Riedemann 

findet der nachstehende Resolutionsentwurf die einhellige Zustimmung des 

Stadtparlaments: 

 

Mit großer Bestürzung sehen wir auf das Leid und die Bedrohung der Menschen 

in der Ukraine durch den Angriffskrieg des russischen Regimes auf ihr Nachbar-

land. 
 

Wir verurteilen das Vorgehen aufs Schärfste und werden mit den uns zur Verfü-

gung stehenden Mitteln die ukrainischen Schutzsuchenden in Melsungen unter-

stützen. Wir setzen uns in Melsungen für Strukturen ein, mit denen Kriegsgeflüch-

tete ein sicheres und angstfreies Zuhause ermöglicht wird und sie ihre traumati-

schen Erlebnisse verarbeiten können.  
 

So können auch wir einen städtischen Beitrag im Zusammenhang mit dem Kriegs-

geschehen in der Ukraine leisten. 

 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 

 

 

Zu TOP 13 

Bauleitplanung der Stadt Melsungen; 

Bebauungsplan Nr. 80 „Sandstraße“ – 2. Änderung, Kernstadt 

1. Beratung und Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen   

    im Rahmen der öffentlichen Auslegung, der Beteiligung der Behörden  

    und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbar- 

    gemeinden 

2. Satzungsbeschluss 

 

Ohne Aussprache stimmt die Stadtverordnetenversammlung dem Beschlussvorschlag 

zur Bauleitplanung folgendermaßen zu:  

 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Berücksichtigung der 

Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 

BauGB, der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange nach § 4 Abs. 2 BauGB, der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB 

sowie der Beteiligung der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB vorge-

bracht wurden, gemäß der als Anlage beigefügten Beschlussvorlage.  
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2. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 „Sandstraße“ bestehend aus 

Planzeichnung und Textlichen Festsetzungen wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

als Satzung beschlossen, die Begründung gebilligt. Der Magistrat wird beauf-

tragt, die 2. Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft zu setzen. 

 

26 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Timo Riedemann     Thomas Garde 

Stadtverordnetenvorsteher   Leiter Haupt- und Personalamt 

 

 


